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Kundeninformation:
Kohlendioxidkostenaufteilungsgesetz -  
Hinweise für Fernwärmekunden 
(CO2KostAufG)



Das CO2KostAufG
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• Am 01.01.2023 ist das Gesetz zur Aufteilung der Kohlendioxidkosten in Kraft getreten

• Zweck dieses Gesetzes ist die Aufteilung der Kohlendioxidkosten zwischen Vermieter 
und Mieter entsprechend ihrer Einflussmöglichkeiten auf den Kohlendioxidausstoß 
eines Gebäudes

• Gemäß § 11 Abs. 2 CO2KostAufG ist die Aufteilung der CO2-Kosten zwischen Vermieter 
und Mieter erst auf alle vollständigen Abrechnungszeiträume anzuwenden, die am 
bzw. ab dem 01.01.23 beginnen

• Kohlendioxidkosten, die aufgrund des Verbrauchs von Brennstoffmengen anfallen, die 
vor dem 1. Januar 2023 in Rechnung gestellt worden sind, bleiben unberücksichtigt

Übersicht



Das Wichtigste für Sie in Kürze
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Für Sie 
auf einen Blick:

✓ Das CO2KostAufG findet für SWH-Fernwärmeanschlüsse 
(sofern vor 2023 erhalten) Anwendung

✓ Die CO2-Kostenaufteilung wird für die meisten Mieter und 
Vermieter mit der Jahresabrechnung des Lieferjahrs 2023 im 
Jahr 2024 relevant

✓ Die CO2-Kosten nach CO2KostAufG entsprechen nicht dem 
CO2-Preiselement der SWH (gemäß SWH-Preisblättern/-
Tarifen). Hier sind separate Vorgaben zur Ermittlung der CO2-
Kosten im CO2KostAufG anzuwenden



CO2-Kosten nach CO2KostAufG entsprechen 
nicht dem CO2-Preiselement aus SWH-Preisblättern
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• Das CO2-Preiselement der Stadtwerke Hürth unterscheidet sich 
von den maßgeblichen Kosten nach CO2KostAufG

• CO2-Kosten nach CO2KostAufG:
Die CO2-Kosten errechnen sich auf Grundlage der besonderen 
gesetzlichen Berechnungsvorschriften des CO2KostAufG und sind 
nicht mit dem im Wärmeliefervertrag vereinbarten Preisbestandteil 
identisch. 

• SWH-CO2-Preiselement:
Mit der Hürther Versorgung verbundene CO2-Kosten aus 
SWH-Preisblättern/-Tarifen (lokal)

Wichtiger Hinweis

!!!
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Vorgesehene Aufteilung der CO2-Kosten

• Anreize für Gebäudeeigentümer, 
in Gebäudeeffizienz zu investieren 

• Anreize für Raumnutzer, sich 
energieeffizient zu verhalten

• Vermieter werden zukünftig an CO2-
Kosten beteiligt (Paradigmenwechsel)

• Gestufte Beteiligung je nach 
energetischer Qualität des 
Gebäudes bei Wohnräumen

• Bei Nichtwohnräumen erfolgt hälftige 
Teilung zwischen Vermieter/Mieter

Grundgedanke CO2-Ausstoß pro m² 
Wohnfläche/Jahr

Anteil 
Mieter

Anteil 
Vermieter

< 12 kg CO2/m²/a 100% 0%

12 bis < 17 kg CO2/m²/a 90% 10%

17 bis < 22 kg CO2/m²/a 80% 20%

22 bis < 27 kg CO2/m²/a 70% 30%

27 bis < 32 kg CO2/m²/a 60% 40%

32 bis < 37 kg CO2/m²/a 50% 50%

37 bis < 42 kg CO2/m²/a 40% 60%

42 bis < 47 kg CO2/m²/a 30% 70%

47 bis < 52 kg CO2/m²/a 20% 80%

> = 52 kg CO2/m²/a 5% 95%



Beispielrechnung zur CO2-Kostenteilung
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• Gesamtwärmerechnung

− Gesamtkosten für Gesamtjahr/Abrechnungszeitraum:  10.000 €

− CO2-Kosten nach CO2KostAufG:    2.000 €

− Wärmekosten ohne CO2-Kosten nach CO2KostAufG:  8.000 €

• Aufteilungsvorgaben Kosten nach CO2KostAufG zwischen Mietern und Vermietern

− Ausstoß von 40 kg CO2/m²/a → Aufteilung 40 % Mieter und 60 % Vermieter

− Mieter mit 40 % der Kosten zu belasten: → 800 € (Mieteranteil)

− Vermieter mit 60 % der Kosten zu belasten: → 1.200 € (Vermieteranteil)

• Gesamtaufteilung (inkl. CO2-Kosten nach CO2KostAufG) zwischen Mietern und Vermietern:

− Mieter: Wärmekosten ohne CO2-Kosten (8.000 €) zzgl. CO2-Kosten-Mieteranteil (800 €) → 8.800 € (vorher 10.000 €)

− Vermieter: CO2-Kosten-Vermieteranteil (1.200 €)     → 1.200 € (vorher 0 €)

Beispielhafte Aufteilung für ein Mehrfamilienhaus
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Wichtige Regelungen CO2KostAufG

• Vermieter übernimmt Aufteilung der CO2-Kosten im Rahmen der 
Heizkostenabrechnung. Die Nachweispflicht liegt beim Vermieter

• Bei Mieterdirektverträgen besteht ein Erstattungsanspruch des Mieters gegenüber 
dem Vermieter (hier Aktion Mieter erforderlich!)

• Das CO2KostAufG gilt nicht für Gebäude, die einen Fernwärmeanschluss nach dem 1. 
Januar 2023 erhalten (hier kann Vermieter CO2-Kosten zu 100 % auf Mieter umlegen)

• Wenn z. B. denkmalschutzrechtliche Beschränkungen bestehen, die eine wesentliche 
energetische Verbesserung des Gebäudes verhindern, reduziert sich der 
Vermieteranteil um 50 %

Auszugsweise eine Übersicht

Hinweis an Mieter (§3 Abs. 1 Nr. 5 CO2KostAufG)
Sind Sie Mieter, können Sie von Ihrem  Vermieter verlangen, dass er sich an den Kohlendioxidkosten beteiligt, die im 
Rahmen der Versorgung der von Ihnen genutzten Räume mit Wärme und Warmwasser anfallen. Dieser gesetzliche 
Anspruch besteht für Wohngebäude auf Grundlage des §6 Abs. 2 CO2KostAufG und für Nichtwohngebäude auf Grundlage 
des §8 Abs. 2 CO2KostAufG. Wenden Sie sich dazu bitte mit dieser Information an Ihren Vermieter



CO2 Preis nach CO2KostAufG & 
Emissionsfaktor für die Abrechnung 2023
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• CO2 Preis nach CO2KostAufG 80,40€/t  (Zertifikatepreis nach 
        CO2KostAufG) 

• Emissionsfaktor   0,245 kg CO2/kWh (Wird von unserem  
        Vorlieferanten ermittelt)



Online-Tool des Bundesministerium für 
Wirtschaft und Klimaschutz
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• Unter dem nachfolgenden Link erhalten Sie Informationen zur CO2 Kostenaufteilung 
des Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz sowie zum Online Tool

• https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/CO2Kostenaufteilung/co2kostenaufteilung.html

Online -Tool zur Berechnung angefallener CO₂-Kosten und zur Aufteilung zwischen 
Mieter und Vermieter

https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/CO2Kostenaufteilung/co2kostenaufteilung.html


Online-Tool des Bundesministerium für 
Wirtschaft und Klimaschutz
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Welche Daten benötigen Sie für das Online -Tool zur Berechnung angefallener CO₂-
Kosten und zur Aufteilung zwischen Mieter und Vermieter

• Abrechnungszeitraum
• Diesen finden Sie auf Seite 1 der 

Abrechnung (roter Kasten)



Online-Tool des Bundesministerium für 
Wirtschaft und Klimaschutz
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• Verbrauch / kWh

• Diesen finden Sie auf Seite 3 der 
Abrechnung (roter Kasten)

Welche Daten benötigen Sie für das Online -Tool zur Berechnung angefallener CO₂-
Kosten und zur Aufteilung zwischen Mieter und Vermieter



Online-Tool des Bundesministerium für 
Wirtschaft und Klimaschutz
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• CO2 Preis nach CO2KostAufG  80,40€/t

• Emissionsfaktor   0,245 kg CO2/kWh

• Eingabe Ihrer Wohnfläche in qm 130 qm (Wert aus Musterrechnung)

Welche Daten benötigen Sie für das Online -Tool zur Berechnung angefallener CO₂-
Kosten und zur Aufteilung zwischen Mieter und Vermieter



Online-Tool des Bundesministerium für 
Wirtschaft und Klimaschutz
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• Auf den weiteren Seiten begleiten wir Sie Schritt für Schritt durch das Online -Tool

• https://co2kostenaufteilung.bmwk.de/schritt1

Online-Tool zur Berechnung angefallener CO₂-Kosten und zur Aufteilung zwischen 
Mieter und Vermieter

https://co2kostenaufteilung.bmwk.de/schritt1


Online-Tool des Bundesministerium für 
Wirtschaft und Klimaschutz
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• Schritt 1

• Abrechnungszeitraum 
01.01.23 – 31.12.2023



Online-Tool des Bundesministerium für 
Wirtschaft und Klimaschutz
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• Schritt 2

• Rechtliche Grundlagen 
für Arbeiten am 
Gebäude



Online-Tool des Bundesministerium für 
Wirtschaft und Klimaschutz
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• Schritt 3

• Energiequelle

• Wärmenetz = 
Fernwärme



Online-Tool des Bundesministerium für 
Wirtschaft und Klimaschutz
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• Schritt 4

• Eingabe Verbrauch in 
kWh =19274 
Gesamtverbrauch 2023

• CO2 Preis = 80,40€/t*

• Emissionsfaktor = 0,245 
kgCO2/kWh*

 * Daten von SWH geliefert



Online-Tool des Bundesministerium für 
Wirtschaft und Klimaschutz
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• Schritt 5

• Eingabe Ihrer 
Wohnfläche in qm



Online-Tool des Bundesministerium für 
Wirtschaft und Klimaschutz
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• Schritt 6

• Ergebnis 

• Ausdruck als PDF 
(s. nächste Seite)



Online-Tool des Bundesministerium für 
Wirtschaft und Klimaschutz
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• Ergebnis als PDF Druck zur 
weiteren Verwendung



Kohlendioxidkostenaufteilungsgesetz -  
Hinweise für Fernwärmekunden 
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• Sollten noch Fragen offen bleiben, bitten wir Sie, von Anrufen abzusehen und 
eine E-Mail an fernwaermevertrieb@stadtwerke-huerth.de zu senden.

• Wir werden Ihre E-Mail Zeitnah beantworten!

mailto:fernwaermevertrieb@stadtwerke-huerth.de
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